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Vorladung zu erzieherischen Gesprächen bei der Abteilung 
Innere Angelegenheiten des örtlichen Rates sowie die Ertei
lung von Auflagen unter den Voraussetzungen der Gef ähr de- 
tenVO in Betracht kommen.

Wichtige Bezugspersonen für die erzieherische Einfluß
nahme auf den Strafentlassenen sind die staatlichen Leiter, 
Meister und Brigadiere sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
(Betreuer). Wenn es ihnen gelingt, den in der Arbeit begon
nenen Erziehungsprozeß im Freizeitbereich fortzusetzen, wer
den Erfolge nicht ausbleiben. Die Arbeitsgruppen des Verfas
sungs- und Rechtsausschusses mußten jedoch feststellen, daß 
der Betreuungsgrad im Freizeitbereich geringer ist als im Be
trieb. Deshalb sind entsprechende Anstrengungen der gesell
schaftlichen Kräfte zu verstärken, denn gerade im Freizeit
bereich ist die Gefahr des negativen Einflusses auf die Straf
entlassenen größer als im Betrieb.

Die Kontinuität zwischen der Betreuung im Betrieb und 
der im Freizeitbereich ist nicht immer gewährleistet. Dabei 
spielen sowohl objektive Gründe (z. B. die räumliche Entfer
nung zwischen dem Betrieb und den unterschiedlichen Wohn
gebieten des Betreuers und des Strafentlassenen) als auch 
subjektive Gründe (z. B. mangelnde Bereitschaft des Betreuers 
im Betrieb, die Freizeitgestaltung des Strafentlassenen zu 
unterstützen) eine Rolle. Vielfach ist es deshalb notwendig, 
daß die Abteilung Innere Angelegenheiten des örtlichen Rates 
in Zusammenarbeit mit den Wohnbezirksausschüssen der Na
tionalen Front und den Hausgemeinschaften Betreuer für den 
Freizeitbereich gewinnt.

Da die Betreuung von Strafentlassenen im Freizeitbereich 
eine aufwendige Arbeit ist, wird sie von den örtlichen Räten 
materiell und ideell anerkannt, z. B. in Rostock u. a. durch 
Elintragung in das Ehrenbuch der Stadt. Möglich ist auch die 
Verleihung der von der Nationalen Front vergebenen Me
daille für vorbildliche Nachbarschaftshilfe.

Unerläßlich ist die regelmäßige Anleitung der ehrenamt
lichen Betreuer. In der Stadt Rostock ist vorgesehen, in allen 
Stadtteilen Betreuergruppen zu bilden und regelmäßig den Er
fahrungsaustausch zu pflegen.

Eine wichtige Form der Freizeitgestaltung ist die sportliche 
Betätigung. Vielfach gelingt es, junge Strafentlassene über die 
Verwirklichung von Sportinteressen zu einem vernünftigen 
Freizeitverhalten zu bringen. Da sich Strafentlassene aber 
oftmals gegen eine organisierte sportliche Betätigung in Be
triebssportgemeinschaften wenden, scheitern dann Be
treuungsversuche. Staatliche Organe und gesellschaftliche Or
ganisationen sollten deshalb prüfen, ob Freizeitaktivitäten im
mer feste organisatorische Formen erfordern.

Besondere Brigaden für psychisch auffällige Bürger

Diejenigen Strafentlassenen, die den Leistungsanforderungen 
in normalen Arbeitskollektiven auf Grund ihres eingeschränk
ten physischen Leistungsvermögens nicht gerecht werden kön
nen, psychisch auffällig sind und einer besonderen Unterstüt
zung bei der allgemeinen Lebensführung bedürfen, werden 
in den Betrieben arbeitsmäßig in besonderen Brigaden zu
sammengefaßt. Vielfach handelt es sich um solche Brigaden, 
die Transportarbeitern Hof- und Reinigungsarbeiten sowie 
gärtnerische Arbeiten verrichten.

Die Untersuchungen des Verfassungs- und Rechtsausschus
ses ergaben, daß die meisten Mitglieder besonderer Brigaden 
im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten eine nützliche Ar
beit leisten, Anerkennung im Kollektiv genießen und sich in 
ihrer Arbeit als Persönlichkeit geachtet fühlen.

Zur Koordinierung und Kontrolle der Eingliederung psy
chisch auffälliger Bürger in den Arbeitsprozeß besteht bei der 
Abteilung Innere Angelegenheiten des Rates des Stadtbezirks 
Berlin-Prenzlauer Berg eine Arbeitsgruppe Sonderbrigaden 
unter Leitung eines Psychologen. Monatlich berät diese Ar
beitsgruppe mit den Leitern der besonderen Brigaden übeT 
Fragen, die in der Tätigkeit der Brigaden auftreten, und über 
persönliche Probleme einzelner Brigademitglieder.

Der Auswahl und der Befähigung der Leiter der beson
deren Brigaden ist große Aufmerksamkeit zuzumessen. Ebenso 
sind die Kriterien, die für die Aufnahme eines psychisch auf-

Ehrendoktorwürde
für Prof. Dr. Wolfgang Weichelt

Der Wissenschaftliche Rat der Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft der DDR verlieh am 27. September 1988 dem Ordent
lichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR und 
Direktor des Instituts für Theorie des Staates und des Rechts der 
Akademie der Wissenschaften der DDR, Prof. Dr. Wolfgang 
Weichelt, in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen bei 
der Herausbildung und Entwicklung der marxistisch-leninistischen 
Staats- und Rechtswissenschaft in der DDR die Würde eines Ehren
doktors der Staatswissenschaften (Dr. rer. pol. h. c.).

Wolfgang Weichelt, der von 1959 bis 1972 u. a. als Lehrstuhlleiter 
und Direktor des Instituts für Staats- und Rechtstheorie an der 
ASR wirkte und seitdem an der Akademie der Wissenschaften der 
DDR tätig ist, hat in seinen verschiedenen Funktionen maßgeblich 
dazu beigetragen, daß sich Forschung und Lehre zunehmend den 
zentralen Fragen der Entwicklung des sozialistischen Staates und 
der sozialistischen Demokratie zuwandten. Er selbst hat als Autor 
bzw. Mitautor von bisher 46 Monographien sowie 341 Aufsätzen in 
Sammelbänden und wissenschaftlichen Zeitschriften wesentlichen 
Anteil an der Bereicherung der marxistisch-leninistischen Staats
theorie. Dabei hat er sich der Staatsfrage von vielen Seiten her 
genähert, so aus historischer Sicht, durch vergleichende Analyse 
und auf dem Wege der Auseinandersetzung.

Die Spannweite der von Wolfgang Weichelt behandelten The
men reicht von den Wesensmerkmalen der sozialistischen Demokra
tie und den Funktionen des sozialistischen Staates über das Wechsel
verhältnis von Rechtswissenschaft und Staatspraxis im Gesetz
gebungsprozeß, die Verfassungsproblematik und die Tätigkeit der 
örtlichen Volksvertretungen bis zur Geschichte des Staates und 
den Anschauungen über ihn. Organisch verbunden mit der Be
gründung der Entwicklungsgesetzmäßigkeiten des sozialistischen 
Staates ist bei ihm die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
der Praxis des bürgerlichen Staates, mit bürgerlichen Staats- und 
Demökratielehren und mit bürgerlichen Angriffen auf die Praxis 
der sozialistischen Staatlichkeit. Zusammenfassender, theoretisch 
weiterführender Ausdruck seiner wissenschaftlichen Arbeit ist das 
unter seiner Leitung entstandene Werk „Der Staat im politischen 
System der DDR" (Berlin 1986).

Bedeutsam ist auch der Beitrag Wolfgang Weichelts zur Ent
stehung und wissenschaftlichen Fundierung der ersten sozialisti
schen Verfassung der DDR von 1968 i. d. F. von 1974. Im Zentrum 
seiner verfassungstheoretischen Arbeiten stehen Fragen der Volks
souveränität, der Verwirklichung des demokratischen Zentralismus, 
der Gestaltung und Wirkungsweise des Systems der Volksvertre
tungen, der Grundrechte und Grundpflichten der Bürger. Er gehört 
zu den Herausgebern und Mitautoren des ersten Verfassungs
kommentars (Berlin 1969).

Hier zeigt sich im Wirken Wolfgang Weichelts exemplarisch die 
Einheit von Theorie und Praxis: Seit 1967 ist er Abgeordneter der 
Volkskammer und Vorsitzender ihres Verfassungs- und Rechts
ausschusses. In dieser Eigenschaft hat er Anteil an der Gestaltung 
der Gesetzgebung in der DDR und an der ständigen Kontrolle 
über die Durchführung der Gesetze. Sein konsequentes Eintreten 
für berechtigte Anliegen der Bürger und für die Lösung kommunal
politischer Probleme haben ihm in der Öffentlichkeit großes Ver
trauen verschafft.

Als Vorsitzender des Rates für staats- und rechtswissenschaft
liche Forschung an der Akademie der Wissenschaften der DDR 
trägt Wolfgang Weichelt wesentlich dazu bei, die staats- und 
rechtswissenschaftliche Forschung auf die Erfordernisse der Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft auszurichten, ihre 
Planmäßigkeit zu erhöhen und ihren Nutzen für die Praxis zu ver
stärken. Engagiert setzt er sich für internationale wissenschaftliche 
Zusammenarbeit der Staats- und Rechtswissenschaftler ein und 
repräsentiert selbst die Staats- und Rechtswissenschaft der DDR in 
internationalen Gremien, so z. B. als Mitglied der Akademie für 
Vergleichendes Recht in Paris. * *

fälligen Bürgers in eine besondere Brigade vorliegen müssen, 
strikt zu beachten. Damit wird verhindert, daß die besonderen 
Brigaden zu einer Art „Schonplatz“ für Arbeitsbummelanten 
werden.

*

Die Sitzung des Verfassungs- und Rechtsausschusses am
10. Juni 1988, in der die Berichte der vier Arbeitsgruppenleiter 
entgegengenommen und diskutiert wurden, verdeutlichte die 
Vielfalt der bei der Wiedereingliederung - auftretenden Pro
bleme, aber auch die im wesentlichen übereinstimmenden Er
fahrungen der Praxis. Die Ergebnisse der Beratung sind den 
zuständigen staatlichen Organen übermittelt worden.


